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 Veröffentlicht am 18.09.1991

Index

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §10 Abs1 Z6;

Rechtssatz

Bei der Beurteilung, ob eine Person mit Rücksicht auf von ihr begangene strafbare Handlungen eine Gefahr für die

ö:entliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit iSd § 10 Abs 1 Z 6 StbG bildet, kommt es darauf an, ob es sich um einen

Rechtsbruch handelt, der den Schluß gerechtfertigt erscheinen läßt, der Betre:ende werde auch in Zukunft wesentlich

zur Abkehr und Unterdrückung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sicherheit, ö:entliche Ruhe und Ordnung

erlassene Vorschriften mißachten.
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